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ELGA ist ein Informationssystem, das Patient*innen sowie berechtigten Gesundheitsdiens-

teanbietern, also Spitälern, Ärztinnen und Ärzten, Pflegeeinrichtungen etc. den zeit- und 

ortsunabhängigen Zugang zu bestimmten Gesundheitsdaten ermöglicht. Mit ELGA werden 

Daten, die verteilt im Gesundheitssystem entstehen, durch eine Verlinkung vernetzt.  Ziel 

von ELGA ist die Unterstützung der medizinischen Behandlung und Betreuung durch einen 

besseren Informationsfluss, vor allem wenn mehrere Gesundheitseinrichtungen zusammen-

arbeiten. Patient*innen können über einen sicheren Internetzugang auch selbständig ihre 

medizinischen Befunde und auch die eigene Medikationsliste abrufen und verwalten. Für 

die behandelnden Gesundheitseinrichtungen sind diese Informationen ebenfalls als unter-

stützende Entscheidungsgrundlage für die weitere Diagnostik und Therapie verfügbar. Zu 

den ELGA-Gesundheitsdaten zählen ärztliche und pflegerische Entlassungsbriefe, Labor- und 

Radiologiebefunde aus Krankenhäusern sowie die e-Medikationsliste, in der die von nieder-

gelassenen Ärzt*innen verordneten und in der Apotheke abgegebene Medikamente in ELGA 

verfügbar gemacht werden. Über das ELGA Portal können ELGA-Teilnehmer*innen ihre Be-

funde, Entlassungsbriefe und die e-Medikationsliste einsehen und verwalten.

Detaillierte Ausführungen dazu und zur ELGA allgemein stehen unter www.gesundheit.gv.at 

und www.elga.gv.at zur Verfügung.

Gemäß § 17 Gesundheitstelematikgesetz 2012 wurde im Jahr 2015 von der Bundesministerin 

für Gesundheit und Frauen (BMGF) durch Verordnung eine ELGA-Ombudsstelle eingerichtet, 

deren Aufgabe die Information, Beratung, Unterstützung und Wahrung der Rechte der Teil-

nehmer*innen der elektronischen Gesundheitsakte und des Datenschutzes ist. 

Entsprechend der ELGA-Verordnung 2015 wurden seitens des BMGF zur Wahrnehmung dieser 

Aufgabe die Patient*innenanwaltschaften in den einzelnen Bundesländern herangezogen. 

Es wurde dazu eine Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und dem Land Wien ge-

troffen.

Die WPPA hat diese Aufgabe übernommen. Mit dem Start von ELGA im Dezember 2015 hat 

die ELGA-Ombudsstelle Standort Wien ihren Betrieb aufgenommen und führt seither für Bür-

ger*innen Einsichtnahmen in die ELGA sowie Beratung und Hilfestellung zum Thema ELGA 

durch.

Seit der Einrichtung der ELGA-Ombudsstelle Standort Wien wurden zahlreiche Beratungs- und 

Informationsgespräche geführt. Zu Beginn der Aufnahme der Tätigkeit der ELGA-Ombuds-

stelle erfolgten die Kontaktaufnahmen der Bürger*innen in erster Linie im Zusammenhang 

mit allgemeinen Anfragen zu ELGA, wie etwa Inhalt der elektronischen Gesundheitsakte, 

Zugriffsberechtigungen, Vor- und Nachteile von ELGA oder Widerspruch bzw. „Opt-Out“ zu 

ELGA. In weiterer Folge waren verstärkt Einsichtnahmen in die jeweiligen elektronischen 

Gesundheitsakten im Wege der ELGA-Ombudsstelle festzustellen. 
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Die ELGA-Ombudsstelle bietet ELGA Teilnehmer*innen, die nicht mit einer Handy-Signatur/

Bürgerkarte über das Gesundheitsportal in ihre eigene ELGA einsteigen können, auch die 

Möglichkeit an, im Wege dieser Serviceeinrichtung Einsicht zu nehmen. 

Die Einsichtnahme erfolgt nach einer genauen Identitätsfeststellung und Bevollmächtigung. 

Alle erforderlichen Vorgänge in diesem Zusammenhang werden dokumentiert. Jeder Zugriff 

der ELGA-Ombudsstelle ist auch im Zugriffsprotokoll vermerkt. Die persönlichen ELGA-Be-

funde und auch das Zugriffsprotokoll können eingesehen oder Zugriffsberechtigungen indivi-

duell geändert werden. 

Für die jederzeit mögliche Abmeldung von ELGA („Opt–Out“) wurde eine eigene Widerspruch-

stelle eingerichtet. Auch dazu wird seitens der ELGA-Ombudsstelle Information gegeben. 

Es besteht eine Zusammenarbeit und Koordination mit der im Bundesministerium für Sozia-

les, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) eingerichteten Koordinierungs-

stelle und den einzelnen dezentralen Standorten in den Bundesländern sowie eine Zusam-

menarbeit mit den ELGA-Systempartnern zur Weiterentwicklung der ELGA. Die Fall- und 

Anfragezahlen der ELGA-Ombudsstelle Standort Wien werden statistisch erfasst und in regel-

mäßigen Berichten der Koordinierungsstelle mitgeteilt. 

Gemäß § 11 ELGA-Verordnung 2015 ist durch die Koordinierungsstelle im Bundesministerium 

ein jährlicher Tätigkeitbericht zu erstellen. Zu den Zahlen und Details der Tätigkeiten ins-

besondere der ELGA-Ombudsstelle Standort Wien darf auf diesen Bericht verwiesen werden: 

https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/eHealth/ELGA.html

e-Impfpass

Als e-Health Anwendung steht der e-Impfpass auf der Basis der ELGA-Infrastruktur zur Ver-

fügung. Die Impfdaten werden in einem zentralen österreichischen Impfregister gespeichert. 

Bürger*innen haben das Recht, elektronisch im Wege des Zugangsportals oder schriftlich 

gegenüber der ELGA-Ombudsstelle Auskunft über die sie betreffenden Impfdaten und Pro-

tokolldaten oder einen Ausdruck zu erhalten. Zahlreiche Kontaktaufnahmen erfolgten zum 

Zweck des Ausdrucks der im e-Impfpass dokumentierten Impfungen und zu Fragestellungen 

bei fehlerhaften oder fehlenden Impfeintragungen. Hier konnte die ELGA-OBST Standort 

Wien Organisationshilfestellung leisten. Auch bei Fragen zu den Zertifikaten des „grünen 

Passes“ (Genesungs-, Impf- und Testzertifikat) und Gratis-Corona-Antigen-Tests aus den 

Apotheken wandten sich Bürger*innen an die ELGA-Ombudsstelle Standort Wien. 

e-Rezept

Im Berichtszeitraum wurde mit der Umsetzung des sog. e-Rezepts begonnen. Alle Kassen-

rezepte für Medikamente werden in elektronischer Form ausgestellt und ersetzen damit das 

Rezept in Papierform. Es ist nunmehr also möglich, dass ein ärztlicherseits verordnetes Medi-

kament elektronisch im e-card-System gespeichert wird. Auf Wunsch erhalten Patient*innen 

weiterhin einen Papierausdruck in der jeweiligen Ordination. Mit Stecken der e-card, mit 
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dem e-Rezept Code oder der e-Rezept ID kann das Medikament in der Apotheke bezogen 

werden.  Das e-Rezept besteht unabhängig von ELGA und ist nicht gleichzusetzen mit der 

e-Medikation. Diese ist eine Anwendung der ELGA, mit der ein Überblick über alle verord-

neten Medikamenten gegeben wird und unerwünschte Wechselwirkungen oder Mehrfachver-

ordnungen verhindert werden sollen. Das e-Rezept ist die Grundlage für die Verrechnung mit 

der Sozialversicherung und Teil des e-card - Systems. Für einige Bürger*innen war der Unter-

schied nicht ganz verständlich, sodass sie sich mit entsprechenden Fragen an die ELGA-Om-

budsstelle Standort Wien wandten. Durch Informationsgespräche zum Thema konnten die 

Anliegen geklärt werden. 

ELGA und Patientenverfügung

Durch die PatVG Novelle 2019 wurde die Zurverfügungstellung von Patientenverfügungen in 

ELGA vorgesehen. Die entsprechenden Rahmenbedingungen sollen durch eine Verordnung 

des Bundesministers geregelt werden. Diese Verordnung ist bis zur Berichtserstellung noch 

nicht erlassen worden, die technische Möglichkeit ist ebenfalls noch nicht gegeben. 

Nunmehr wurde seitens des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsu-

mentenschutz und der ELGA GmbH die Erarbeitung eines Umsetzungskonzepts in die Wege 

geleitet. Diesbezüglich fanden Gespräche mit dem Bundesministerium statt. Es ist davon 

auszugehen, dass die ELGA-Ombudsstelle bei der Speicherung von Patientenverfügungen in 

ELGA eine wesentliche, neue Aufgabe haben wird.

Die WPPA begrüßt ausdrücklich die Möglichkeit der Eintragung der Patientenverfügungen 

in ELGA. Es wird damit einer langjährigen Forderung aller österreichischen Patientenvertre-

tungen Rechnung getragen. Befürwortet wird auch, dass die Speicherung bei der ELGA-Om-

budsstelle vorgenommen werden soll, da es eine wesentliche Erleichterung für die Bürger*in-

nen darstellt, nach der Errichtung der Patientenverfügung bei der Patient*innenanwaltschaft 

diese bei der am selben Ort angesiedelten ELGA-Ombudsstelle in ELGA speichern zu lassen. 

Die hohe Expertise im Zusammenhang mit Patientenverfügung und Beratung würden hier im 

Interesse der Bürger*innen eingesetzt werden.

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass mit einem erheblichen Mehraufwand zu rechnen ist, 

der mit den bestehenden Personalressourcen der ELGA-Ombudsstelle nicht bewerkstelligt 

werden kann. 

Die ELGA-Ombudsstelle Standort Wien beruht auf einer vertraglichen Vereinbarung zwischen 

dem Bund und dem Land Wien aus dem Jahr 2015. In diesen Vereinbarungen wurden die Auf-

gaben der ELGA-Ombudsstellen klar definiert. Entsprechend erfolgt die Refundierung der 

Personal- und Sachkosten vom Bund an die WPPA. Es wurde bereits im Tätigkeitsbericht 

2021 ausführlich dargestellt, dass es im Zusammenhang mit dem e-Impfpass, den Corona-

Gratis-Antigentests und den Genesungszertifikaten zu einer stetigen Erweiterung der Auf-

gaben gekommen ist. Die Speicherung der Patientenverfügungen in ELGA ist eine weitere, 

ursprünglich nicht mit dem Bund vereinbarte Tätigkeit, die einer Aufstockung der Personal- 

und Sachressourcen und Finanzierung durch den Bund bedarf.
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